KUNDMACHUNG

Gemil § 36 und § 44 des Salzburger Leichen- und Bestattungsgesetzes 1986, 1. d. gegw. Fas-
sung, in Verbindung mit § 62 Abs. 1 der Salzburger Gemeindeordnung 1976, i. d. gegw. Fas-
sung, hat die Gemeindevertretung Bruck an der Glocknerstral3e in ihrer Sitzung am 30.3.1990
nachstehende

Friedhofsordnung

und

Friedhofsgebiihrenordnung

beschlossen:

1. Der Brucker Friedhof ist zur Bestattung der in der Ortsgemeinde Bruck verstorbenen
Personen und solcher Personen, die in Bruck beerdigt werden wollen, bestimmt.

2. Alle Beerdigungen (Beisetzungen), Umlegungen bediirfen der Bewilligung der Gemein-
de.

3. Grabstellen:
Es konne sowohl Familiengriber als auch Einzelgraber angelegt werden. In Familiengré-
bern konnen bei Beachtung der gesetzlichen Mindestfrist von 10 Jahren 2 Bestattungen
erfolgen.
Aschenkapseln (Urnen) kdnnen in den Grébern aufgenommen und beigesetzt werden.

4. Grabausmalle
a) Neuanlagen im alten Friedhofsteil:

Familiengraber (3): 2,80 m x 2,00 m
Familiengraber (2): 2,00 m x 2,00 m
Einzelgriber (1): 1,40 mx 2,00 m

Seitlicher Abstand der Graber: 0,30 m
Abstand hintereinander : 1,50 m

Hohenmalle
Schmiedeeisenkreuze : mindestens 1,50 m
hochstens 1,80 m Bodenhohe

Grabsteine : mindestens 1,05 m
hochstens 1,50 m Bodenhohe
Holzkreuze : mindestens 1,30 m

hochstens 1,60 m Bodenhohe

Die Grabeinfassungen diirfen 15 cm Hohe nicht iiberschreiten.
Die o. a. Hohenmalfe verstehen sich einschlieflich dieser 15 cm Hohe der Grabeinfas-
sungen.



b) Neuanlagen im neuen Friedhofsteil:
(siche Lageplan der Gemeinde)

Familiengriaber (3) 2,80 m x 2,00 m
Familiengrdaber (2) 2,00 m x 2,00 m
Einzelgraber (1) 1,40 m x 2,00 m

wobei der Natursteinplattenbelag (Grabeinfassung) an drei Seiten (siehe Plan) mit in-
begriffen ist. Der Abstand hintereinander betragt 1,00 m.

Im neuen Friedhofssteil diirfen nur (ausnahmslos) Schmiedeeisenkreuze mit einer
mindest Héhe von 1,50 m und einer max. Hohe von 1,80 m errichtet werden. wobei
der Natursteinsockel eine Hohe von 40 cm und einer Tiefe von 30 cm nicht {iber-
schreiten darf.

Die Grabeinfassung wird von der Gemeinde mit Rauriser Natursteinplatten 30 cm
bzw. 50 cm breit (siehe Plan) verlegt und die anteiligen Kosten (3 Seiten) an den An-
tragsteller verrechnet. (Dadurch eriibrigt sich die tibliche Griabereinfassung.).

Im neuen Friedhofsteil konnen die Gréber nur mehr in einer von der Gemeinde vorge-
schriebenen Reihenfolge belegt werden.

Die Bestattungen beginnen im westlichen Teil des neuen Friedhofes.

Die Grabtiefe (Aushub) muss mindestens 1,80 m betragen. Die Einhaltung aller o. a. Ma-
Be sowie der Graberfluchtlinien iiberwacht die Gemeinde Bruck/Glstr. Hiezu werden ei-
gene Fluchtpunkte festgelegt.

Empfehlungen fiir die Gestaltung der Gréber:

Fiir den Altteil haben Schmiedeeisenkreuze den Vorrang, Grabsteine sollen tunlichst in
Naturstein — grob bearbeitet — nicht in Hochglanz poliert — errichtet werden. Auch natur-
belassene Steine (Findlinge) sowie kiinstlerisch gestaltete Holzkreuze wiirden dem Cha-
rakter eines Gebirgsfriedhofes entsprechen.

Jede Neuerrichtung einer Grabstétte sowie jede dullere Veranderung einer bereits beste-
henden Grabstiétte bedarf der Genehmigung der Gemeinde.

Vor Errichtung bzw. Verdnderung einer Grabstétte (Anschaffung eines Grabsteines oder
Grabkreuzes) ist an die Gemeinde (Ausschuss) ein ,,Antrag zur Errichtung eines Grabma-
les zu stellen. Hierflir werden eigene Formulare aufgelegt, die im Gemeindeamt erhalt-
lich sind.

Die Gréber sind von Unkraut und allen Verschmutzungen freizuhalten. Welke Blumen
sowie unansehnlich gewordene Krinze sind zeitgerecht wegzurdumen, damit sie nicht
das saubere Gesamtbild des Friedhofes beeintriachtigen.

Ungepflegte Griaber werden auf Kosten des Verpflichteten nach vergeblicher Ermahnung
des Eigentiimers durch die Gemeinde aufgelassen und gerdumt.

Es besteht die Moglichkeit, gegen Entgelt, mit einem Dauerauftrag, das Grab von ortsan-
sdssigen Personen pflegen zu lassen. (Anfragen an die Gemeinde). Es ist nicht erlaubt,
um die Gréber und auf den Griabern im Neuteil Kies zu lagern, da die Wege zwischen
den Grabern als Griinfldchen ausgebildet werden sollen. Der Kies, der um die Graber
herum liegt, wird von hiezu beauftragten Personen beseitigt. Wer vor Inkrafttreten der
vorliegenden Friedhofsordnung das Grab mit Kies belegt hat, wird hoflich gebeten, die-
sen im Sinne einer guten Gesamtgestaltung ebenfalls wegzurdumen, und ihn durch eine

.
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Bepflanzung mit Blumen zu ersetzen. Es ist auch untersagt, das Grabbeet mit Steinplat-
ten zu belegen.

Strauch- bzw. Baumpflanzen im Rahmen der allgemeinen Friedhofsgestaltung sind der
Gemeinde vorbehalten. Diese sorgt auch fiir die allgemeine Pflege des Friedhofs. (Méhen
zwischen Gribern).

Innerhalb der Grabeinfassungen sind Bepflanzungen erwiinscht, jedoch keine Bidume und
Straucher mit iiber 1,20 m Gesamthohe.

Neu angelegte Grabstitten, die eigenméchtig ohne vorherige Genehmigung errichtet
wurden und der o. a. Friedhofsordnung nicht entsprechen, werden auf Kosten des Ver-
pflichteten in Ordnung gebracht bzw. entfernt.

Grab- und Friedhofsgebiihren:

Die Grabgebiihren sind jeweils 10 Jahre im voraus zu entrichten. Die Grabberechtigung
dauert 10 Jahre und kann im Bedarfsfall fiir jeweils weitere 10 Jahre durch Entrichtung
der Gebiihren verldngert werden.

Die Hohe der Grab- und Friedhofsgebiihren gelten im entsprechenden von der Gemein-
devertretung im Haushaltsbeschluss festgesetzten Ausmal.

Griber flr die nach Ablauf von 10 Jahren — bzw. nach Zahlungstilligkeit und Zahlungs-
erinnerungen, die Grabgebiihr innerhalb Jahresfrist, nicht entrichtet wird, werden aufge-
lassen. Dieselbe Regelung gilt auch fiir Gréber, um die sich — auch innerhalb der 10 Jah-
resfrist — niemand kiimmert (ungepflegt und verwahrlost).

Die Friedhofsbesucher haben sich ruhig und der Wiirde des Ortes entsprechend zu be-
nehmen (Kinder unter 6 Jahren diirfen nur in Begleitung erwachsener Personen den
Friedhof betreten).

Innerhalb des Friedhofes ist verboten:

a) das Spielen, Larmen sowie der Betrieb von Rundfunkgeriten

b) das Mitnehmen von Tieren

¢) das Ablagern von Abraum, Abfillen u. 4. auBerhalb des hierfiir bestimmten Platzes

d) das Abreiflen von Blumen sowie die Verunreinigung und Beschiddigung der Fried-
hofanlagen

e) das Verrichten gewerblicher Arbeiten an den Grabstellen ohne vorherige Anmel-
dung. Die Friedhofsverwaltung kann den Gewerbetreibenden die Genehmigung ent-
ziehen, wenn dieser die Anordnung der Friedhofsverwaltung nicht befolgt.

Bruck a. d. Glstr., am 14. Méarz 1990

Der Biirgermeister:
Herbert Reisinger e.h.



	KUNDMACHUNG
	Friedhofsordnung
	Friedhofsgebührenordnung


